
1 Allgemeine Aspekte

1.1 Rechtliche Grundlagen

In Deutschland kann nach Art. 2 des Grundgesetzes jeder über sein Leben selbst
bestimmen:

(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er
nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ord-
nung oder das Sittengesetz verstößt.
(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit
der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes
eingegriffen werden.

Die freie Entfaltung der Persönlichkeit kann aus in der Person des Betreffenden
liegenden Gründen eingeschränkt sein. Hier sind v. a. zu nennen:

l Körperliche Einschränkungen oder Krankheiten
l Einschränkungen der geistigen Fähigkeiten zur Selbstbestimmung

Für beide Fälle sind in Deutschland von staatlicher Seite Hilfen vorgesehen. Bei
körperlichen Einschränkungen oder Krankheiten sind entsprechende Hilfen im
Sozialgesetzbuch (SGB) geregelt, v. a. im SGBXI: Elften Buch Sozialgesetzbuch –

Soziale Pflegeversicherung und auch im SGBV: Fünften Buch Sozialgesetzbuch –

Gesetzliche Krankenversicherung für erforderliche medizinische, pflegerische und
soziale Maßnahmen.

Bei Einschränkungen der geistigen Fähigkeiten zur Selbstbestimmung sind
nach dem Betreuungsrecht bzw. dem Patientenrechtegesetz (Teilen des Bürger-
lichen Gesetzbuchs [BGB]) verschiedene Regelungen für Rechtsgeschäfte möglich
(cTab. 1.1):

Wenn der Betreffende eine Regelung für den Fall treffen will, dass er aus wel-
chen Gründen auch immer (z. B. Unfall, Schlaganfall oder Demenz) nicht mehr in
der Lage sein sollte, seinemWillen rechtskräftig Ausdruck zu verleihen, so kann er
– solange er noch geschäftsfähig ist – einer Person seines Vertrauens eine Vor-
sorgevollmacht erteilen (z. B. BMJV, oJ1). Eine solche Vorsorgevollmacht kann
sich auf einzelne oder alle Rechtsgeschäfte (Ausnahme: Eheschließung und Testa-
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mentserrichtung) beziehen. Sie tritt erst dann in Kraft, wenn der in der Vorsor-
gevollmacht genannte Fall (z. B. Einwilligungsunfähigkeit nach Schlaganfall)
eingetreten ist.

Er kann auch für den Fall einer schweren Erkrankung etc. eine Patien-
tenverfügung (§ 1901a BGB) verfassen, in der geregelt ist, wie in einem solchen Fall
verfahren werden soll. In einer solchen Verfügung ist eine Person zu benennen, die
überwacht, dass die Bestimmungen in der Patientenverfügung eingehalten werden.
Eine Patientenverfügung gilt nur für medizinische Heilmaßnahmen (z. B. BMJV,
2017).

Solange der Betreffende noch geschäftsfähig ist (z. B. bei leichten kognitiven
Störung zu Beginn einer Demenz) kann er einer Person seines Vertrauens eine
Vollmacht für einzelne (z. B. Bankgeschäfte) oder alle Rechtsgeschäfte erteilen. Sie
tritt mit der Unterzeichnung in Kraft.

Wenn der Betreffende keine entsprechenden Regelungen getroffen hat, solange
er noch von seinen geistigen Fähigkeiten dazu in der Lage war, und in einen Zu-
stand gerät, in dem es ihm nicht mehr möglich ist, seine Angelegenheiten selbst zu
bestimmen, so kann er beimBetreuungsgericht einen Betreuer beantragen, der seine
Angelegenheiten besorgen soll. Er kann auch in einer Betreuungsverfügung vor-
zeitig festlegen, wer gegebenenfalls sein Betreuer werden soll (z. B. BMJV, oJ2;
s. auch § 1901c BGB).

Wenn der Betreffende nicht mehr in der Lage ist, selbst einen Betreuer zu
beantragen, so kann dies (auf Anregung Dritter) von Amts wegen durch die Be-
treuungsstelle erfolgen. In diesen Fällen kann der Betroffene einen Vorschlag für
seinen Betreuer machen, auch wenn keine Geschäftsfähigkeit oder keine natürliche
Einsichtsfähigkeit mehr vorliegt (vgl. BGH, 15.12.2010 – XII ZB 165/10; BGH,
1.3.2011 – XII ZB 601/10).

Es gilt entsprechend dem Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit das
Prinzip: selbst gewählte Hilfe (Vollmacht) hat Vorrang vor staatlich/gerichtlich
angeordneten Maßnahmen (Betreuerbestellung) (Subsidiaritätsgrundsatz). Eine
Betreuung kann dennoch in bestimmten Fällen erforderlich werden, z. B. wenn die
Vollmacht (z. B. für Bankgeschäfte) nicht ausreicht (cKap. 2.8).

Nach §1896 Abs. 1a BGB darf eine Betreuung nicht gegen den freienWillen des
Betroffenen eingerichtet werden. Es ist daher ggf. zu prüfen, ob der Betroffene noch
in der Lage ist, seinen Willen frei zu bestimmen (BGH, 9.2.2011 – XII ZB 526/10)
(cKap. 7.1).

Tab. 1.1: Betreuung, Vollmacht und Verfügungen im Vergleich

Umfasst Bereich(e) Tritt in Kraft bei

Bei Geschäftsfähigkeit

Vorsorgevollmacht
(z. B. BMJV, oJ1)*

z. B. Vermögen, Gesund-
heit, Aufenthaltsort

angegebenen Zuständen
(z. B. Koma, Demenz, Herzstillstand)

Patientenverfügung
(§ 1901a BGB)
(z. B. BMJV, 2017)*

Gesundheit/
Heilbehandlung

angegebenen Zuständen
(z. B. Koma, Demenz, Herzstillstand)
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Tab. 1.1: Betreuung, Vollmacht und Verfügungen im Vergleich – Fortsetzung

Umfasst Bereich(e) Tritt in Kraft bei

Betreuungsverfügung
(§ 1897 Abs. 4 BGB)
(z. B. BMJV, oJ2)*

Betreuerbestellung gerichtlich festgestellter Erfordernis
einer Betreuung

Generalvollmacht
(§ 164 BGB)

Alle rechtlichen Angele-
genheiten

sofort bzw. dem in der Vollmacht
genannten Datum

Vollmacht Nur in der Vollmacht
genannte Rechts-
geschäfte

sofort bzw. dem in der Vollmacht
genannten Datum

Bei fehlender Geschäftsfähigkeit

Betreuung
(§ 1896 ff. BGB)

In den in der Betreuer-
bestellung genannten
Bereichen

gerichtlich festgestellter Erfordernis
einer Betreuungund entsprechender
Anordnung

* Entsprechende Formulare des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz
im internet (http://www.bmjv.de/DE/Service/Formulare/Formulare_node.html, Abruf am
11.11.2017). Nach der Rechtsprechung (BGH, 8.2.2017 – XII ZB 604/15) sind diese Zustände
genau anzugeben.

1.2 Kreis der betroffenen Personen

Der Kreis der betroffenen Personen ist schwer zu bestimmen, denn niemand weiß,
ob er nicht einmal z. B. durch einen Unfall oder eine plötzliche, schwere Erkran-
kung in einen Zustand gerät, in dem er selbst nicht mehr rechtskräftig entscheiden
kann. Die Zahl der neu verfassten Vorsorgevollmachten ist in Deutschland in den
letzten Jahren stetig angestiegen, im Jahr 2015 lag sie bei über 420.000. Die Ge-
samtzahl der registrierten Vorsorgevollmachten wird für Mitte 2016 mit über 3,2
Millionen angegeben (Deinert, 2016). Die Zahl der Patientenverfügungen ist nicht
bekannt. Nach einer Befragung von über 85-Jährigen Nicht-Dementen haben etwa
zwei Drittel eine Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht (Luck et al., 2017).

Die Gesamtzahl der Betreuten in Deutschland ist in den letzten Jahren leicht
rückläufig und betrug 2015 etwa 1,276 Millionen (entspricht etwa 1,6% der
Gesamtbevölkerung) (Deinert, 2016). Die Zahl der 2015 erstmalig genehmigten
Betreuungen betrug nicht ganz 210.000, und in 80.000 Fällen erfolgte eine Er-
weiterung oder Einschränkung sowie in etwa 150.000 Fällen eine Verlängerung
einer bestehenden Betreuung. In über 55.000 Fällen wurden Unterbringungen in
psychiatrischen Kliniken nach § 1906 Abs. 1 BGB genehmigt (Deinert, 2016). In
den meisten dieser Fälle war eine psychiatrische Begutachtung erforderlich.

In dem Betreuungsgesetz sind als potenziell betroffene Personen jene mit einer
psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behin-
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derung genannt (§ 1896 Abs. 1 BGB). Eine genauere Definition erfolgt im BGB
nicht. Da in Deutschland für die Diagnose von Erkrankungen die Vorgaben der
ICD-10 (WHO, 1991) als verbindlich anzusehen sind, wird hier auf sie Bezug
genommen. (Die WHO ist zur Zeit der Drucklegung noch dabei, die Ausarbeitung
einer überarbeiteten Version, der ICD-11, abzuschließen [http://www.dimdi.¬
de/static/de/klassi/icd-11/index.htm;Abruf am11.11.2017]). Grundsätzlich sind in
Hinblick auf die Voraussetzung des § 1896 BGB alle in dem Kapitel V (F) »Psy-
chische Störungen undVerhaltensstörungen« sowie eine Reihe der in Kapitel VI (G)
»Krankheiten des Nervensystems« (G00–G47; G80–83) erwähnten Erkrankungen
zu betrachten (http://www.dimdi.de/static/de/klassi/icd-10-gm/kodesuche/online¬
fassungen/htmlgm2017/index.htm; Abruf am 11.11.2017).

Die Zahl der Personen, die innerhalb eines Jahres an einer psychischen Er-
krankung leiden, ist hoch und wird in Deutschland auf etwa ein Viertel der Be-
völkerung geschätzt (Jacobi et al., 2014). Davon ist aber der größte Teil nicht in
ärztlicher Behandlung. Bei der Abschätzung der Zahl derer, die nicht mehr in der
Lage sind, selbst rechtskräftig zu entscheiden, ist zu bedenken, dass nicht alle
psychischen Erkrankungen bzw. nicht alle Behinderungenmit einer Einschränkung
der kognitiven und exekutiven Fähigkeiten einhergehen, die zur Bewältigung der
eigenen Angelegenheiten von wesentlicher Bedeutung sind (cKap. 7). Weiter ist
auch zu bedenken, dass neuropsychiatrische Erkrankungen sehr unterschiedlich
verlaufen können (z. B. akut und kurz, aber in vielen Fällen auch chronisch).

Eine Betreuung wird vorwiegend bei chronischen Erkrankungen bzw. Behin-
derungen eingerichtet, besonders häufig bei (Zwischenbericht 2007 des Kölner
ISG, s. Deinert, oJ 1):

l 19,9% Demenz
l 19,7% Mischbild Krankheit und Behinderung
l 16,7% Sucht
l 15,9% geistige Behinderung
l 6,9% körperliche Behinderung
l 33,4% sonstige psychische Krankheit

Generell ist festzustellen, dass die geistige und körperliche Leistungsfähigkeit ab
dem 65. Lebensjahr mit dem Alter abnimmt (Fuchs et al., 2013). Aufgrund der
demografischen Entwicklung in Deutschland ist daher damit zu rechnen, dass die
Zahl der potenziell betroffenen Personen steigen wird. Denn das mittlere Lebens-
alter sowie die mittlere Lebenserwartung nehmen seit über 100 Jahren (mit kurzen
Unterbrechungen durch die beiden Weltkriege) stetig zu (Statistisches Bundesamt,
2011). Das mittlere Sterbealter betrug 2015 82,2 Jahre für Frauen und 75,6 Jahre
für Männer (Statistisches Bundesamt, oJ).

Einige der Erkrankungen, die zu einer schwerwiegenden Einschränkung der
kognitiven und exekutiven Fähigkeiten führen (z. B. Demenz und Schlaganfall),
zeigen eine deutliche Zunahme im Alter. Eine Reihe von Studien zeigen, dass ins-
besondere das Risiko, im Laufe des Lebens an einer Demenz zu erkranken, sehr
hoch ist. Es wird auf über 20% geschätzt (Lobo et al., 2011; Ott et al., 1998;
Seshadri &Wolf, 2007). Frauen sind deutlich häufiger betroffen als Männer. Etwa
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20%allerMenschen erleidenwährend ihres Lebens einen Schlaganfall (Seshadri&
Wolf, 2007). Also ist davon auszugehen, dass ein erheblicher Anteil der Menschen
in hohem Lebensalter aufgrund einer Schädigung des Gehirns an einer chronischen
neuropsychiatrischen Erkrankung leidet, die dazu führt, dass der Betroffene seine
Angelegenheiten nicht mehr selbst besorgen kann.

Nach einer Abschätzung leiden in Deutschland etwa 165.000 an einer akuten
neuropsychiatrischen Erkrankung, die mit einer schweren Beeinträchtigung der
kognitiven und exekutiven Fähigkeiten einhergehen kann (Wetterling, 2002). Auch
werden bei bis zu 30% der älteren Krankenhauspatienten Verwirrtheits- oder
delirante Zustandsbilder beobachtet (s. Übersicht Siddiqi et al., 2006). Die zu
Grunde liegenden Krankheitsbilder sind sehr vielfältig. Wenn eine medizinische
Maßnahme dringend geboten ist, ist oft die Einrichtung einer Eilbetreuung für die
Heilmaßnahmen erforderlich.
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I Betreuungsverfahren
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2 Ablauf eines Betreuungsverfahrens

Vorab ist festzustellen, dass eine Betreuung nach § 1896 BGB nur für Volljährige
eingerichtet werden kann. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren gelten
andere gesetzliche Bestimmungen (Vormundschaftsrecht, ebenfalls ein Teil des
Bürgerlichen Gesetzbuches §§ 1773–1895 BGB).

Der Ablauf eines Betreuungsverfahrens richtet sich u. a. nach den allgemeinen
Richtlinien der Zivilprozessordnung (ZPO). Er ist in Abb. 2.1 dargestellt. Spezielle
Regelungen für ein Betreuungsverfahren sind in dem Gesetz über das Verfahren in
Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
(FamFG) Buch 3, §§ 271–311 festgelegt. Die Regelungen für Unterbringungsver-
fahren finden sich in § 312–339 FamFG.
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Abb. 2.1: Vereinfachter schematischer Ablauf eines Betreuungsverfahrens (Einzelheiten
s. Text)

25

978-3-17-032815-0_D.3d 25 4/16/2018 19:41:9



2.1 Betreuungsverfahren

In §§ 272–273 FamFG ist geregelt, welches Gericht für die Durchführung des
Betreuungsverfahrens zuständig ist. Dies ist meist das Gericht, in dessen Bezirk
der Betroffene wohnt bzw. in dessen Bezirk die Erforderlichkeit einer Betreu-
ung erkennbar wird, z. B. bei Krankenhausbehandlung nach einem schweren
Unfall.

Für die Beteiligung an einem Betreuungsverfahren gilt nach §274
FamFG:

(1) Zu beteiligen sind:

1. der Betroffene (dieser ist nach § 275 FamFG ohne Rücksicht auf seine
Geschäftsfähigkeit verfahrensfähig),

2. der Betreuer, sofern schon vorher einer beauftragt wurde und sein Aufga-
benkreis betroffen ist,

3. der Bevollmächtigte im Sinne des § 1896 Abs. 2 Satz 2 BGB, sofern einer von
dem Betroffenen vorab benannt worden und sein Aufgabenkreis betroffen ist.

(2) Der Verfahrenspfleger wird durch seine Bestellung als Beteiligter zum Ver-
fahren hinzugezogen.
(3) Die zuständige Behörde ist auf ihren Antrag als Beteiligte in Verfahren
über

1. die Bestellung eines Betreuers oder die Anordnung eines Einwilligungsvor-
behalts,

2. Umfang, Inhalt oder Bestand von Entscheidungen der in Nummer 1 ge-
nannten Art hinzuzuziehen.

§ 276 FamFG Verfahrenspfleger

(1) Das Gericht hat dem Betroffenen einen Verfahrenspfleger zu bestellen, wenn
dies zur Wahrnehmung der Interessen des Betroffenen erforderlich ist. Die Be-
stellung ist in der Regel erforderlich, wenn

1. von der persönlichen Anhörung des Betroffenen nach §278 FamFGAbs. 4 in
Verbindung mit § 34 Abs. 2 abgesehen werden soll oder

2. Gegenstand des Verfahrens die Bestellung eines Betreuers zur Besorgung aller
Angelegenheiten des Betroffenen oder die Erweiterung des Aufgabenkreises
hierauf ist; dies gilt auch, wenn der Gegenstand des Verfahrens die in § 1896
Abs. 4 und § 1905 BGB bezeichneten Angelegenheiten nicht erfasst.
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